
Riegenreglement der JUGENDRIEGE des Turnvereins Ormalingen 

 

Art. 1  BEZEICHNUNGEN 

 

 Aus Gründen der Einfachheit sind alle Funktionen und Stellen in der männlichen  
 Form bezeichnet. Diese Bezeichnungen betreffen jeweils Frauen und Männer. 
 

Art. 2  NAME UND ZWECK 

 

 Unter dem Namen JUGENDRIEGE besteht innerhalb des Turnvereins Ormalingen 
 eine selbständige Riege gemäss Art. 4.1. der Statuten des TVO. 
 
 Zweck der Riege ist: 

  -  Allen Riegenmitgliedern entsprechend deren Fähigkeiten Turn- und  
   Wettkampfgelegenheiten anzubieten. 
 
 Tätigkeiten der Riege sind: 

 -  Mit den Trainingsgruppen Kinderturnen, Knaben, Leichtathletik, Mädchen und 
  Muki-Turnen wöchentlich mindestens je ein Training durchzuführen. 
 -  Anlässe zur Finanzierung der Riege durchzuführen. 
 

Art. 3  VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT 

 

 Die Verbandszugehörigkeiten entsprechen gemäss Art. 3.3. der Statuten des  
 Turnverein Ormalingen. 
 

Art. 4  MITGLIEDER 

 
4.1 Aufnahme von Mitgliedern 

 Kinder ab dem dritten Altersjahr - und somit dem Jahr, in dem sie drei Jahre alt 
 werden - können in die Jugendriege aufgenommen werden gemäss Art 5.4 der 
 Statuten des TVO. Kinder und Jugendliche müssen entgegen dem Art. 5.4. der 
 Statuten des TVO keinen Antrag an den RVS stellen, um beizutreten. 
 
 Nimmt ein Neumitglied ein halbes Jahr am Turnbetrieb teil, so verpflichtet es  
 sich, die an die Riegenmitgliedschaft geknüpften Mitgliederbeiträge für das  
 betreffende Turnjahr zu bezahlen. 
 
4.2 Riegenzugehörigkeit 

 Mitglieder der Jugendriege sind die turnenden Kinder und Jugendlichen. Die Leiter  
 und Funktionäre behalten ihre Riegenzugehörigkeit als Aktiv-, Ehren- oder Freimitglied  
 der entsprechenden Riege. 
 Sind sie nicht Mitglied einer anderen Riege, erhalten sie gemäss Art. 5.2. und Art.  
 5.4. der Statuten des TVO den Status der Leiter und Funktionäre und sind Mitglieder  
 des Gesamtvereins mit vollem Stimm- und Wahlrecht gemäss Art. 5.3. der Statuten  
 des TVO. 
 
 Alle Riegenmitglieder sind automatisch Vereinsmitglieder. Im Muki-Turnen sind nur  
 die Kinder Mitglieder, der Elternteil gilt als Begleitperson. 
 Die Bestimmungen bezüglich Übertritten, Austritten, Ausschlüssen, Streichungen, 
 Rechten und Pflichten richten sich nach den Artikeln 5.5 bis 5.10. der Statuten des TVO. 
 Der Übertritt vom Jugendlichen zum Aktivmitglied erfolgt demzufolge im Jahr des 
 16. Geburtstages. Über deren Aufnahme entscheidet die Riegenversammlung der 



 Aktivriege. 
 
4.3 Stimm- und Wahlrecht 

 
 An offiziellen Versammlungen des Gesamtvereins sind die Jugendlichen gemäss 
 Art. 5.3 der Statuten des TVO nicht stimm- und wahlberechtigt. 
 
4.4  Mitgliederbeiträge 

 
 Gemäss Art. 7.4. der Statuten des TV werden die Riegenbeiträge der Jugendriege 
 von der Generalversammlung festgelegt. Der Bertrag wird durch den Vereinskassier 
 in Rechnung gestellt. 
 

Art. 5  ORGANE 

 

 Die Riegenorgane sind gemäss Art. 6.1. und 6.2. der Statuten des TVO: 
 

-  Riegenversammlung GVS 
-  Riegenvorstand RV 
-  Revisionsstelle RS 

 
5.1  Riegenversammlung 

 
-  Die Jugendriege kann keine eigene Riegenversammlung durchführen. 
-  Alle, durch die Riegenversammlung auszuführenden Geschäfte werden von der 
 Generalversammlung gemäss Art. 6.3. bis 6.8. der Statuten des TVO erledigt. 

 
5.3  Riegenvorstand 

 
 Zusammensetzung: 
 Der Riegenvorstand wird an der Generalversammlung gewählt und setzt sich 
 aus folgenden Chargen zusammen: 
 

-  Riegenpräsident 
-  Riegenkassier 
-  Riegenaktuar 
-  J+S-Coach 
-  Hauptleiter Kinderturnen 
-  Hauptleiter Knaben 
-  Hauptleiter Leichtathletik 
-  Hauptleiter Mädchen 
-  Hauptleiter Muki-Turnen 

 
 Aufgaben/Kompetenzen: 

-  Die Amtsperiode beträgt drei Jahre. Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer 
 aus, so erfolgen an der nächsten GV Ersatzwahlen für den Rest der Amtszeit.  
-  Der Riegenpräsident oder eine gewählte Vertretung vertritt die Riege im  
 Vereinsvorstand. 
-  Der Riegenvorstand kümmert sich um die sinnvolle Gestaltung des Turnbetriebs 
 und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung der Riegenleiter. 
-  Der Riegenvorstand erledigt für die Riege die Aufgaben analog denjenigen des 
 Vereinsvorstands im Verein gemäss Art. 6.15. bis 6.1 der Statuten 
 des TVO in regelmässigen Vorstandsversammlungen. 
-  Riegeninterne Aktivitäten sind mit dem Vereinsvorstand und mit den anderen Riegen  
 zu koordinieren. 
-  Der Riegenvorstand legt die Entschädigung der Riegenleiter und -funktionäre 



 fest. Die aktuellen Ansätze sind im Anhang 1 zum Riegenreglement Jugendriege  
 festgehalten. 
-  Der Riegenvorstand kann dringende, nicht budgetierte Ausgaben tätigen. 

 
 Revisionsstelle 

-  Zusammensetzung und Aufgaben der Revisionsstelle werden in den Art. 
 6.1. und 6.18. der Statuten des TVO geregelt. 
 
 

Art. 6  RIEGENFINANZEN 

 

 Die Riege hat ihren Betrieb selbsttragend zu gestalten. 
 
6.1 Einnahmen: 

-  Anteil der Riegenmitgliederbeiträge vom Gesamtverein 
-  Erträge aus Anlässen, welche die Riege selbst durchführt 
-  Erträge aus Vereinsanlässen, welche auf die Riegen aufgeteilt werden 
-  Überschüsse aus der Vereinskasse 
-  Spezielle Gönner und Sponsorenbeiträge 
-  Vermögenserträge der Riege 
-  Entschädigungen aus J+S und JSBL 
-  Sonstige Einnahmen 

 
6.2  Ausgaben: 

-  Start- und Haftgelder 
-  Auslagen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb 
-  Riegenspezifische Geräte und Bekleidungen 
-  Administrativkosten der Riege 
-  Leiter- und Funktionärsaus- und Weiterbildung 
-  Leiter- und Funktionärsentschädigungen 
-  Auszeichnungen und Geschenke 

 

Art. 7  VERWALTUNG 

 
7.1 Protokoll 

 Über sämtliche Versammlungen wird Protokoll geführt. 
 
7.2 Zuständigkeit 

 Das Reglement und das Pflichtenheft werden gemäss Art. 8.2. und 8.3. der Statuten 
 des TVO vom Riegenvorstand umschrieben. Das Reglement wird von der 
 Generalversammlung, das Pflichtenheft vom Vereinsvorstand genehmigt 
 
 

Art. 8  ANHÄNGE 

 
 Zum Riegenreglement der Jugendriege bestehen folgende Anhänge: 
 

-  Anhang 1: Beschreibung Riegenfunktionäre und Riegenleiter 
-  Anhang 2: Riegenfunktionärs- und Riegenleiterentschädigungen 
- Anhang 3: Ausführungsbestimmungen Allroundcup 

 


